
Diese einzelnen belegten Ergebnisse - Beitrag ZuUur Möglichkeit christlicher Erzie-
chen die Arbeit lesenswert, mMag INa  ”3 sich hung die Linien der angedeuteten Proble-
auch nicht allen aus den Fakten BeZOgENEN maitik 11VS Grundsätzliche hinein weiter.
Folgerungen anschließen können. Wie Zwar werden nicht alle Einzelheiten der vo
historischen Fragen überhaupt, handelt den V£fn gemachten Vorschläge (Interkom-
sich uch eım behandelten Thema eın mMun10N, Gottesdienstbesuch, Religionsunter-
recht komplexes Gebilde, daß Oft richt) allgemeine Zustimmung finden, doch
unmöglich erscheint, klare Linien In der bleibt ihre Grundhaltung gültig Primat einer
einen wiıie 1ın der anderen Richtung, wıe S1ie intensivierten Mischehenseelsorge, die öku-
gern gewünscht werden, aufzuzeigen. Es wird menischen wiıe kontessionellen Belangen ent-
immer schwierig bleiben, eın ın geschichtli- spricht un 1n allen Kirchen mehr der ber-
chen Konstellationen und Denkmodellen Be- und Gewissensbildung der Ehepart-
staltetes UOrganisationsschema WIe den Zöli- ner und Kinder gerecht wird Man darf BC-
bat den aktuellen Verhältnissen anzuglei- spannt sein, ob Rom seine Mischehenrege-chen Die theologische und kanonistische lung ın ben diesem 117e verwirklichen
Diskussion steht heute ohl] ers  mk An- bereit sein wird
fang un iıst noch emotionell gestaltet.
Man darf daher auf weiıtere Arbeiten des WALDEMAR (Hg Uneheliche
Autors se1ın, die nach diesem He Kinder rechtlose Kinder? erlegungengylückten Anfang die Fragen der Geschichte ZUur Reform des Unehelichenrechts. 96.) Pau-
bis 1n unsere eit hinein weiterführen. lus-V., Recklighausen 1967 Kart., lam

y
Kinder-(Hg.), Das schmale Bändchen enthält Beiträge e1Ineserziehung In der Mischehe. Bitter, Theologen, eines Soziologen un eines Uurı-Recklinghausen 1969 Kart., lam 8.5  O sten Zr Reform des Unehelichenrechtes.

Das Problem der bekenntnisverschiedenen enges untersucht die soziale Lage des
Ehe ıst Vor allem n der Frage der Kin- außerehelichen Kindes. Die angeführten de-
dererziehung dornenreich. Im vorgestell- mographischen Daten bieten einen interes-
ten Band wird diese Fragestellung Vo - santen Überblick über das gesellschaftlicheerkannten Fachleuten mutig aufgegriffen un Phänomen der INegitimität. Den empirischenauf knappem Raum einer befriedigenden Befunden äßt sich manche bisher noch unbe-
Lösung zuzuführen versucht. kannte Einzelheit ZUur Überlebenschance -

Molinski beschäftigt sich 1Im Rahmen ehelicher Kinder, Alter, Familienstand und
einer Einführung mit der pastoralen Seite sozialem Status ihrer Eltern SOWIe zu Späa-des Problems. Der Frankfurter Kirchenrecht- teren Lebensschicksa]l nichtehelich Geborenerler Gerhartz stellt die Verpflichtung entnehmen. Der Bonner Ordinarius für Pro-
ZUrTr religiösen Kindererziehun a ls katholi- zeßrecht un Bürgerliches Recht,scher Sicht dar. Nach einem berblick ber Bosch, macht Vorschläge ZUuUr Reform desdie ekklesiologischen Voraussetzungen, die deutschen Unehelichenrechtes. Für ihn, der
1 Selbstverständnis der beteiligten Kirchen sich WIe kein zweiter unermüdlich für die
wurzeln, un die momrTaltheologischen Prin- drängenden Probleme einer entsprechendenzıpien der Problematik kommt dem Neuregelung eingesetzt hat, wird eın
Ergebnis, daß die katholische Kirche sich 1n Genugtuung sein, daß das eue Nichtehe-dieser Frage (ebenso wWwWIıe In manch anderen!) lichengesetz der Bundesrepublik Deutsch-

an seine
auf 1Nne rechtliche
allzu lange un bis In uUNseTrTe Tage hinein Anregungen weitgehendRegelung un deren Rechtskraft überführt hat MolinskiDurchsetzung jeden Preis versteift Uun: tersucht die Stellung außerordentlicher Kinderdie wesentlich dringlichere Mischehenseel- in der katholischen Kirche. Nach der Be-
g ZUT Bildung des Gewissens ebenso wWwIıe tonung der moralischen Verwerftflichkeitdie Achtung vor dem Entscheid beider Part- nichtehelicher Elternschaft, ber auch der
Nner vernachlässigt habe Die Feststellung, Ächtung Unehelicher zu „Schutz von Ehe
eın ausschließlich gesetzlicher Zwang stOre U Familie” legt za08 der Sicht des heo-un zerstoöre die menschliche Antwort auf logen Desiderate das bürgerliche und dasdas Wort des Partners, ıst grundsätzlich kirchliche echt ZUr Besserstellung nichtehe-für die kirchliche Gesetzgebung bedenkens- licher Kinder VvVo  . Es S11 dem Rez erlaubt,wert. Aus protestantischer Sicht macht Ober- auf seine demnächst erscheinende Mono-kirchenrat Wilkens Vorschläge ZUur Neu- graphie zur Stellung außerehelicher Kinder
orlentierung des evangelischen Kirchenrechtes 1m kanonischen echt (Kanonistische Studien
1Im 5inne e1Nes christlich-Skumenischen lau- un Texte, and 26) verweisen. Die dem
bens Das Ehepaar O0ODVE aduUus Zürich behan- besprochenen Band beigefügte, treilich
delt psychologische und pädagogische Pro- knappe Bibliographie bringt eıne Übersicht
bleme religiöser Kindererziehung 1ın der der wichtigsten Literatur Zzu TIThema
Mischehe un legt 1n eigener Erfahrung un Das Werk kann uneingeschränkt ZU[r: An-
Verantwortung ewonnene konkrete Modelle schaffung empfohlen werden, da bei aller
azu VOT. Marielene Leist zieht 1n ihrem gebotener Kürze Wesentliches ZUTr Proble-
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Diese im einzelnen belegten Ergebnisse ma­
chen die Arbeit Jesenswent, mag man sich 
auch nicht allen aus den Fakten gezogenen 
Folgerungen anschließen können. Wie in 
historischen Fragen überhaupt, handelt es 
sich auch beim behandelt,en Thema um ein 
recht komplexes Gebilde, so daß es oft 
unmöglich erscheint, kilare Linien in der 
einen wie in der anderen Richtung, wie sie 
gern gewünscht werden, aufzuzeigen. Es wird 
immer schwierig bleiben, ein ,in geschichtli­
chen Konstellationen und Denkmodellen ge­
staltetes Organisationsschema wie den Zöli­
bat den aktuellen Verhältnissen anzuglei­
chen. Die theologische und kanon.istische 
Di9kussion steht heute wohl erst am An­
fang und ist noch zu emotionell g,estaltet. 
Man darf daher auf weitere Arbeiten des 
Autors gespannt sein, die nach diesem ge­
glückten Anfang die Fragen der Geschichte 
bis in unsere Zeft hinein weiterführen. 

MOLINSKI WAiLDEMAR (Hg.), Kinder­
erziehung in der Mischehe. (127.} Bitter, 
Rreddingha,usen 1969. Kart., .Jam. DM 8.50. 
Das Problem der bekenntnisverschiedenen 
Ehe ist vor a'llem wegen der ,Frage der Kin­
dererziehung so dornenreich. Im vor,gestell­
ten Band wird diese Fragestellung von an­
erkannten Fachlieuten mutig aufgegriffen und 
auf knappem Raum einer befriedigenden 
Lösung zuzuführen versucht. 
W. Molinski beschäftigt sich im Rahmen 
einer Einführung mit der pastonalen Seite 
des Problems. D er Frankfurter Kirchenrecht­
ler ]. G. Gerhartz ste'llt .die Verpflichtung 
zur r.eligiösen Kindererziehung alliS kabholi­
scher Sicht dar. Nach einem überblick über 
die ek.klesiologischen Voraussetzungen, ,die 
im Selbstvers,tändnis der beterlißten Kirchen 
wurzeln, und die monailbheologischen Prin­
zipien der Problematik kommt er zu dem 
Ergebnis, daß die .katholische Kirche sich in 
dieser Frage (ebenso wie in manch -anderen!) 
allzu lange und bis in unsere Tage hinein 
auf eine rechtliche Regelung und deren 
Durchsetzung um jeden Preis versteift und 
die wesentlich dringlichere Mischehenseel­
sorge zur Bhldung des Gewissens ebenso wie 
die Achtung vor dem Entscheid beider Part­
ner vernachlässigt habe. Die FeststelJung, 
ein ausschließlich gesetzlicher Zwang störe 
und zerstöre die mensch,Jiche Antwort auf 
das Wort d:es Pa·rtners, ist ~rundsätzlich 
f.ür die kirchliche Gesetzgebung bedenkens­
wert. Aus protesbantischer Sicht macht Ober­
kirchenrat E. Wilkens Vorschläge zur Neu­
orientierung des evangelischen Kirchenrechtes 
im Sinne eines christlich-ökumenischen Glau­
bens. Das Ehepaar Bovet aus Zürich behan­
delt psychologische und pädagogische Pro­
bleme religiöser Kindererziehung in der 
Mischehe und legt in eigener Erfahrung und 
Veranbwortung gewonnene konkrete Modelle 
dazu vor. Marielene Leist zieht in ihnem 
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Beitrag zur Möglichkeit christlicher Erzie­
hung die Linien der angedeuteten Proble­
matik ins Grundsätzliche hinein w.eit-er. 
Zwar werden nicht alle Einzelheiten der von 
den Vf.n. gemachten Vonschtläge (Interkom­
munion, Gottesdienstbesuch, Religionsunter­
richt) allgemeine Zustimmung finden, doch 
bleibt ihre Grundha,ltung gültig: Primat einer 
intensivier,ten Mischehensee.lsor,ge, die öku­
menischen wie konfessionellen Belangen ent­
spricht und in allen Kirchen mehr der Uber­
zeugun-g und Gewissensbildung der Ehepart­
ner und Kinder gerecht wird. Man dar,f ge­
spannt sein, ob Rom seine Mischehenrege­
lung in eben diesem Sinnie zu verwirkilichen 
bereit se'in wird. 

MOLINSKI WALDcMAR (Hg.) Uneheliche 
Kinder - rechtlose Kinder? Überlegungen 
zur Reform des Unehelichenr.echts. (96.} Pau­
lus-V., Recklighausen 1967. Kart., Jam. 
DM7.-. 
Das schmale Bändchen enthä'lt ,Bei.träge eines 
Theologen, -eines Soziologen und eines Juri­
s t.en zu,r Reform des Unehelichenrechtes. 
W. Menges untersucht die sozia:le Lage des 
außerehelichen Kindes. Die ,angeführten de­
mographischen Daten •b1et-en einen interes­
santen Obenblick über das ,gesellschaftliche 
Phänomen der Ulegitimität. Den empi rischen 
Befunden läßt sich manche bisher noch unbe­
kannte Einzelheit zur Überlebenschance un­
ehelicher Kinder, zu Alter, Familienstand und 
sozialem Status ihrer •Eltem sowie zum spä­
teren Lebenssch1ick.sa1 nichtehelich Geborener 
entnehmen. Der ·Bonner Ordinarius für Pro­
zeßrecht und Bürgerliches Rrecht, F. W. 
Bosch, macht Vorsch,Jäge zur Reform des 
deutschen Unehelichenrechtes. Für ihn, der 
sich wie kein zweiter unermüdlich für die 
drängenden Probleme einer entsprechenden 
Neuregelung eingeset2lt hat, wird es e ine 
Genugtuung sein, da'ß das neue Nicht-ehe­
Jichengesetz der BU.n'desrepublik Deubsch­
land seine Anregungen weitgehend in 
Rechtskraft überfiihrt hat. W. Molinski un­
tersucht die Stellung außerordentlicher Kinder 
in der katholischen Kirche. Nach der Be­
tonung der moralischen Verwerflichkeit 
nichtehelicher Elternschaft, aber auch der 
Ächtung Unehelicher zum „Schutz von Ehe 
und familie" legt er aus der Sicht des Theo­
logen 1Desiderate an das büngerliche und das 
k-irch1iche Riecht zur Besserstellung nichtehe­
licher Kinder vor. Es sei dem Rez. erlaubt, 
auf seine demnächst erscheinende Mono­
gra'phie zur Ste'llung außereheJicher Kinder 
im kanonischen Recht (Kanonistische Studien 
und Texte, Band 26} zu verweisen. Die dem 
besprochenen Band beigefügte, f,reilich 
knappe Bibliographie bringt eine Obersicht 
der wichtigsten Literatur zum TJiema. 
Das Werk kann uneingeschränkt zur An­
schaffung -empfohlen werden, da es bei aller 
gebotener Kürze Wesenbliches zur Proble-



matik aussagt und ım kirchlichen Ra'um SP1- Mag ın dieser eit niemand geben. Kluge
Einsichten brauchen WITr bernesgleichen sucht.

Bonn Horst Herrmann OTT' Die Handkommunion.
64.) Bachern, öln 1969, Kart., lam. 2.5'  O
Das schöne Bändchen des historisch kenntnis-

ANDRE, Lst die eit der Liturgie reichen Bonner Liturgikers kann bei der Ein-
vorbei? Grünewald, Mainz 1969 Kart., führung der Handkommunion außerordent-
lam 9.,8'  O lich gute Dienste tu  x Denn wWas Vo Vielen

innerhalb des Kirchenvolkes als willkürliche
Die Frage nach der Liturgiefähigkeit des Neuerung der al als Minderung der Ehr-
heutigen Menschen un nach der legitimen furcht VOr der Eucharistie empfunden werden
Möglichkeit christlichen Gottesdienstes ber- könnte, ıs} bekanntlich ältester kirchlicher
haupt wird heute allenthalben gestellt. Die Brauch bis ZUr karolingischen eit hin In
übersetzte un! Zu Gegenwartsmenschen einem eil bringt die Zeugen der
hin geöffnete NECeUE Liturgie hat diesen Fra- Frühzeit tür die Handkommunion. Mit 117 -
SCN besondere Dringlichkeit gegeben. Vf£., merhin 130 Belegstellen 1n den Anmerkun-
Mitglied der französischen Liturgiekommis- gen! Schon allein die Quantität solcher Be-
S10N, geht Vo  j den praktischen Erfahrungen ZeEUgUNEN müßte die Bestreiter der Hand-
duS, die 1 lehrenden Umgang mit Seel- kommunion hellhörig machen. Der eil
5SOTgern und Laien gemacht hat, hinterfragt zeig ann den Übergang der Spendung der
ber diese Erfahrungen VO  3 der Theologie, Kommunion auf die unge Ursachen
Kultgeschichte und Psychologie des Gegen- einmal die Furcht vor Verunehrung der
wartsmenschen her und versucht, eiıner Eucharistie der ihre Mitnahme nach Hause
tragfähigen „theoria” vor aller Praxis abergläubischen Zwecken, dann auch der
gelangen, Hier unı 1n ähnlichen Unter-
suchungen zeichnet sich allmählich e1n

Wandel Vo  3 der gebrochenen Brotform
münzengroßen ungesauerten ostien, die

Grundbestand Vo  - Desideraten sowohl sich ZUr!r Zungenkommunion besonders e1g-die Pastoral wıe die Ritenreform selbst neten. berner auch ıne zunehmende Kleri-
ab Hauptanliegen der Pastoral mMu: wıe kalisierung, besondere Bevorrechtigungallen Zeiten die Belebung und Stärkung des
Glaubens als der unerlässlichen Vorausset-

der Ambsträger, Was eiwa durch die gerade
ın karolingischer eit mıit Rückgriff au fs

ZUnNn allen rituellen Gottesdienstes bleiben. aufkommende Handsalbung des Weiheritus
Ferner die Einbergung der Liturgie ın e1n gefördert wurde: UTr die geweihte un! BC-waches Kirchenbewußtsein. Ein isoliertes salbte and darf die heilige Species berüh-
Herumoperieren den Riten Fführt nichts

mussen S1e 1ın
ren! Besonders wichtig scheint mMIr auch der

Allerdings aNngeMESSENET inweis auf die Krankenkommunion (26),Weise uch wirklich das Bewußtsein der die Ja auch ın Zeiten der Abnahme der
Gegenwart artikulieren. „Ziel dieses Buches Kommunionhäufigkeit als ELIWwas Selbst-
ıst CS, ZUrTr Erneuerung der liturgischen Pra- verständliches 1n Übung blieb Als ann das
X1S beizutragen; die Liturgie col] Werk und Laterankonzil 12135 die jährliche Pflicht-
Iun des ‚weltzugewandten Volkes Gottes’ kommunion einschärfte, wurden vielfach
werden. möchte hoffen, daß dann heo- Elemente der Viaticumsspendung (Confiteor,logie un Seelsorge die Liturgie nicht länger erneuerter Zeigegestus miı+t dreimaligem1ın der Isolierung belassen, der S1e jetzanheimgefallen SE  ‚s 16)

Domine NO  3 SUu dignus etc.) einfach die
Priesterkommunion angehängt, Kiten, die

Es ıst eın Verdienst des Vfs., daß den Trst ın JjJungster eit als unnötige Verdoppe-
Bestimmungen des Liturgiedekretes immer lung ausgeschieden sind nehme d daß
wieder die Kirchenkonstution „Lumen BEeN- gerade VoO  ; der Spendung der Wegzehrung
tium'  d un auch das Pastoraldekret „Gau- 1m Bett Liegende und Sterbende her ich
1uUum et spes” beizieht. Im Dreiklang dieser der Brauch der Zungenkommunion beson-
Konzilsdokumente, In der Synopse Litur 1e- ers durchsetzte oder verfestigte. Die Im
Kirche-Welt, die schon das Konzil - un eil (Erneute Zulassung der Hand-
herrschte, sieht den naturgegebenen und kommunion un Allgemeine Normen ZUrTr

Rahmen der Fakten unallgemeingültigen Liturgie- Durchführung) angeführten
reform und beschreibt S1e ın den TEl Ka- Überlegungen sind sakramentenpastoral klug
piteln: ult der Liturgie; Ritus un Leben; un abgewogen un damit geeıgnet, abseits
Liturgie heute. Man solNllte das Buch lesen aHler ideologischen Verabsolutierungen und
un die vielen Anregungen bedenken. S5ie Einseitigkeiten 1Ine vernünftige Praxis her-
werden nicht allesamt und überall eizuführen. un nützlichesEin kluges
gangbar seın  7  * die geschichtlich gewordenen Büchlein, das die Seelsorger und Praktiker
Seelsorgemethoden und -verhältnisse sind lesen sollten, ehe s1ıie ZUr Handkommunion
In Frankreich anders alls 1n Osterreich un übergehen, Es wird SONS Z Schaden
wieder Banz anders als 17 ehedem extrem der Liturgischen Erneuerung manches
konservativen Holland. Patentrezepte VOT- Porzellan völlig unnötig zerschlagen. Es geht
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matik .aussagt und im kirchlichen Ra'um sei­
nesgleichen sucht. 
Bonn Horst Herrmm1r1 

LITURGIK 

AUBRY ANDRE, Lst die Zeit der Liturgie 
vorbei? (116.) Grünewa!ld, Mainz 1969. K,art., 
1am. DM 9.80. 
Die Frage nach der Liturgiefähigkeil des 
heutigen Menschen und nach der legitimen 
Möglichkeit chris~lichen Gottesdienstes über­
haupt wird ,heute a!l'lenth.alben gestellt. Die 
übersetzte und zum Gegenwartsmenschen 
h'in geöffnete neue Liturgie h at diesen Fra­
gen besondere Dring,lichkeit gegeben. Vf., 
Mitglied der französischen Litur,giekommis­
sion, geht von .den praktischen Erfahrungen 
aus, die er im lehrenden Umgang mit Seel­
so11gern und Laien gemacht h a't, hinlerfrag,t 
aber diese Erfahrungen von der Theologie, 
KuJtgeschkhte und Psychologie des Gegen­
wartsmenschen her und versucht, zu einer 
tragfähigen „ theoria" vor aller Pr,axis zu 
gelangen. Hier und il!_ ähnlichen Unter­
suchungen zeichnet sich allmählich ein 
Grundbestand von Desidera ten sowohl an 
die Pastoral ,wie an die Ritenreform selbst 
ab. Ha'uplanliegen der P,a,storal muß wie zu 
a:llen Zeiten die Belebung und Stärkung des 
Glaubens als der unerlässlichen Vorausset­
zung .allen rituellen Gottesdienstes bleiben. 
Ferner die Einbergung der L'iturgie in ein 
waches Kirchenbewußtsein. Ein isoliertes 
Herumoperieren an den Riten führt zu nichts. 
A:llerdings müssen sie in angemessener 
Weise auch wirkdich das Bewußtsein der 
Gegenwart artikulieren. ,,Ziel dies,es Buches 
ist es, zur Erneue-rung der liturgischen Pra­
xis beizutragen; die Liturgie soll Werk und 
Tun des ,weltzug,ewa.ndten Volkes Gottes' 
werden. Ich ,möchte hoffen, daß dann Theo­
logie und .Seelsorge die L'itu11gie nicht länger 
in der Lsollerung belassen, rder s ie jetzt 
anheimgefiallen 1ist" (16) . 

Es ist ein Verdienst des Vfs., daß er zu den 
Bestimmungen des LHurgiedekreles immer 
wieder die Kirchenkonstution „Lumen gen­
lium" und auch das P.astora1dekr.et „Gau­
dium et ,spes" beizieht. Im Dreiklang dieser 
Konzilsdokumenle, in der Synopse Liturgie­
Kirche-Welt, die schon das ganze Konzil be­
herllSchte, ,sieht er den naturg.egebenen und 
allgemeingü'1tigen Rahmen der Liturgie­
reform und beschreibt sie in den drei Ka­
piteln: Kult oder Liturgie; Ritus und Leben; 
,Liturgie heute. Man tSO'lJte ,das Buch Jesen 
und die vielen An11egungen bedenken. Sie 
weooen nich I a'llesa'mt s.tets und überall 
gangbar sein ; die geschichtlich .gewordenen 
Seelsorgeme~hoden und -verhältnis,se sind 
in F,rankreich anders .a:ls in Ös,terreich und 
wieder ganz ander,s als im ehedem ex·trem 
konserv,a'tiven HoHand. Pa tentrezepte ver-

mag in dieser Zeit niemand zu geben. Kluge 
Einsichten brauchen wir aber stets. 

NUSSBAUM OTTO, Die Handkommunion. 
(64.) Bachenn, Köln 1969, I<rut., 1am. DM 2.50. 

Das schöne Bändchen des historisch kenntnis­
reichen Bonner Lilurgikers k.ann bei der Ein­
führung der Handkommunion außerordent­
lich gute Dienste -tun. Denn was von Vie len 
innerhalb des Kirchenvolkes a'ls willkürliche 
Neuerung oder gar als Minderung d er Ehr­
furcht vor der Eucharistie empfunden werden 
könnte, ist .bekann•tlich ältester kirchlicher 
Brauch bis zur karolingisch-en Zeit hin. In 
einem 1. Teil bringt N. die Zeugen der 
Frühzeit .für die H andkommunion. Mit im­
mel1hin 130 Belegstellen in den Anmerkun­
gen! Schon allein -die Quantität solcher Be­
zeugungen müßte die Bestreiter der Hand­
kommunion hellhörig machen. D.er 2. Teil 
zeigt dann den über.gang der Spendung der 
Kommunion ,auf die Zunge. Ursachen waren 
einmal die Furcht vor Verunehrung der 
Eucharistie oder ihre Mitn.ahme nach H ause 
zu abergläubischen Zwecken, dan n auch der 
Wandel von der gebrochenen Brotform zu 
münzengroßen ungesäuerten Hostien, die 
sich zur Zungenkommunion besonders eig­
neten. Ferner auch eine zunehmende Kleri­
kalisierung, d. h. b esondere Bevorrechtigung 
der Ambsträger, was etwa durch die gerade 
in karolingischer Zeit mit Rückgriff aufs AT 
au6kommende Handsalbung .des Weiheritus 
gefördert wurde: nur die geweihte und ge­
salbte Hand darf die h eilige Species berüh­
ren! Besonde-rs wichtig scheint mir ,auch der 
Hinweis auf die Krankenkommunion (26), 
die ja auch in Zeiten der Aibnahrne der 
Kommunionhäufigkeit .stets als etwas S elbs.t­
verständliches in Übung ,blieb. Als dann das 
IV. Laberankonzil 1215 die jährlLiche PfJicht­
kommunion ei.nschärfte, wurden vielfach 
Elemente der Viaticumsspendung (Confi teor, 
erneuerter Zeigegestus mit d,reimaligem 
Domine non sum dignus etc.) einfach an die 
Priesterkommunion angehän~t, Rit-en, die 
erst in jün~ ter Zeit als unnötige Verdoppe­
lung ausgeschieden sind. Ich n ehme an, daß 
gerade von der Spendung .der Wegzehrung 
an im Bett Liegende und S terbende her s ich 
der Brauch der Zungenkommunion beson­
ders durchsetzte oder verfestigte. D ie im 
3. und 4. Teil (Erneute Zulassung der Hand­
kommunion und Allgemeine Normen zur 
Durchführung) angeführten Fakten und 
Überlegungen sind sa'kramenbenpastor,al klug 
und abgewogen und damit geeignet, abseits 
a l,ler ideologischen Verabsolutierungen und 
Einseitigkeiten eine vemünftige Praxis h er­
beizuführen. Ein kluges und nützliches 
Büchlein, das die Seelsor,ger und Praktiker 
lesen sollten, ehe sie zur Handkommunion 
übergehen. Es wird sonst - zum Schaden 
der Litungischen Erneuerung - manches 
Porzel,lan völlig un nötig zerschlagen. Es geht 
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